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Parlamentarische Initiative von Landrätin Jeannine Schori

Vertretung im Landratsbüro aller Parteien mit Fraktionsstärke

Stellungnahme der Grünen Nidwalden

Sehr geehrter Herr Landratspräsident

Sehr geehrte Mitglieder des Landratsbüros

Besten Dank für Ihre Einladung zur Stellungnahme.

Grundsätzliche Bemerkung

Mit der vorgeschlagenen Teilrevision des Landratsgesetzes wird die Parlamentarische 

Initiative von alt Landrätin Jeannine Schori nur teilweise umgesetzt.

Die Initiantin und MitunterzeichnerInnen führen explizit aus, dass durch die Parteienvielfalt 

verschiedene Meinungen, Erkenntnisse oder Visionen in die laufende Geschäftstätigkeit 

des Landrates einfliessen und somit der Ratsbetrieb optimiert wird. Diesen Punkt sehen 

wir mit der Schaffung des erweiterten Landratsbüros als erfüllt.

Der mit dem Einsitz im Landratsbüro (bisher) implizit verbundene 'Erfolg', dass alle 

Fraktionen im Turnus auch das Landratspräsidium stellen können, wird nicht erfüllt.

Auswirkung der Revision auf der organisatorischen Ebene

Die Grüne Fraktion beurteilt die in der Revision vorgesehene Neuregelung der 

Organisation des Landratsbüros als Erhaltung des Status Quo für die Fraktionen der SVP, 
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CVP und FDP. Für kleine Fraktionen erkennen wir die Möglichkeit der im parlamentarischen 

Vorstoss geforderten Mitwirkung. Wir gehen davon aus, dass bei dem zur Zeit 

herrschenden Kräfteverhältnis die Zusammensetzung des erweiterten Landratsbüros wie 

folgt aussehen wird: 2 SVP, 2 CVP, 2 FDP, 1 GN. Diese Verteilung ist zum aktuellen 

Zeitpunkt auch mathematisch begründbar. 

Mit dieser Regelung kann in Zukunft auf die informellen Sitzungen der Fraktionspräsidien 

nach den Fraktionssitzungen verzichtet werden. 

Auswirkung der Revision auf der politischen Ebene

Die vorgeschlagene Revision, das Landratsbüro auf drei Mitglieder zu reduzieren, wird es 

für eine kleine Fraktion praktisch unmöglich machen, das Landratspräsidium stellen zu 

können. Ist doch jede Landrätin oder jeder Landrat auf die Unterstützung der eigenen und 

einer weiteren Fraktion angewiesen, um ins Landratsbüro gewählt zu werden. Kleine 

Fraktionen sind auf die Einsicht einer Mehrheit angewiesen, dass ein freiwilliger Proporz 

demokratischen Spielregeln entspricht (alle politischen Kräfte kommen einmal zum Zug) 

und daher richtig und gerecht ist. 

Kleine Fraktionen berücksichtigen 

Ein gesetzlich vorgegebener Turnus soll kleinen Fraktionen ermöglichen ins Landratsbüro 

gewählt zu werden. Wir beantragen, das Gesetz so zu ergänzen, dass jede Fraktion 

innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren mindestens einmal das Präsidium übernehmen 

kann. Damit wird verhindert, dass kleine Fraktionen über Jahrzehnte von diesem Amt 

ausgeschlossen werden.

Zu den einzelnen Artikeln

Art. 11 Fraktionen

Die Fraktionsmitglieder wählen aus ihrer 

Mitte eine Fraktionspräsidentin oder einen 

Fraktionspräsidenten.

Neuer Absatz 2

Dieser Absatz ist im Zusammenhang mit 

Art. 16a Abs. 1 nötig.

Art. 16

2. Aufgaben und Befugnisse

5.   Rückweisung von Vorlagen und 

parlamentarischen Vorstössen aus 

formellen Gründen;

Ziffer 5 streichen und neu unter Art. 16b 

Abs. 3 einfügen.

Art. 16b Abs. 3

Rückweisung von Vorlagen und Neuer Abs. 3
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parlamentarischen Vorstössen aus formellen 

Gründen.

Diese Aufgabe soll dem erweiterten 

Landratsbüro zugeordnet werden. Dadurch 

können sich die nicht im Landratsbüro 

vertretenen, aber vom Entscheid 

betroffenen Fraktionen ebenfalls äussern.

Art. 17 Abs. 1 und 2 Redaktionelle Anpassung „Präsidium“

Art. 34 Wahlen

Das Landratsbüro wird in geheimer Wahl 

gewählt.

Variante 1

Neuer Abs. 2. Dieser Passus sichert die 

unverfälschte Wahl für dieses wichtige Amt.

Art. 34 Wahlen

Bei der erstmaligen Wahl eines Mitgliedes 

ins Landratsbüro findet die Wahl geheim 

statt.

Variante 2

Neuer Abs. 2. Dieser Passus sichert die 

unverfälschte Wahl für dieses wichtige Amt.

Für die Berücksichtigung unserer Vorschläge, Anregungen und Anträge danken wir Ihnen 
bestens. 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Fraktion Grüne Nidwalden

Leo Amstutz, Fraktionspräsident


